
Ablaufprozeß

sind die aus gleichen, allgemeinen, 
freien und geheimen Wahlen hervor
gegangenen A. Sie sind Vertrauens
leute und bevollmächtigte Vertreter 
der Arbeiterklasse und der anderen 
Werktätigen.
A. sind u. a. berechtigt und verpflich
tet: an der Vorbereitung und Ver
wirklichung der Entscheidungen der 
Volksvertretungen mitzuwirken; in 
Ausschüssen (Volkskammer) bzw. 
Kommissionen (örtliche Volksvertre
tungen) mitzuarbeiten und bei Fest
stellung von Verletzungen der soziali
stischen Gesetzlichkeit deren Beseiti
gung von den zuständigen Organen 
bzw. Leitern zu verlangen. Besondere 
Anforderungen ergeben sich aus der 
gesetzlichen Verpflichtung, die von 
der Volksvertretung übertragenen 
Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen, 
mindestens zweimal jährlich Rechen
schaft zu legen, mit den gesellschaft
lichen Organisationen, Ausschüssen 
der Nationalen Front und Arbeits
kollektiven zusammenzuarbeiten, 
Sprechstunden durchzuführen und 
die Bearbeitung von -* Eingaben zu 
gewährleisten, wachsam zu sein 
sowie -> Staats- und Dienstgeheim
nisse zu wahren. A. werden zur Wahl 
von Kollektiven der Werktätigen 
vor geschlagen, geprüft und als Kan
didaten der Nationalen Front der 
DDR nominiert. Gewählt werden 
kann jeder Bürger der DDR, der das 
18. Lebensjahr vollendet hat. Die 
Tätigkeit der A. ist ehrenamtlich.
Zur Gewährleistung ihrer gesell
schaftlich aktiven Wirksamkeit ge
nießen A. umfassenden Rechtsschutz. 
Sie werden gesellschaftlich und be
ruflich gefördert bzw. unterstützt, so 
daß z. B. infolge Abgeordnetentätig
keit keine Einkommensminderungen 
eintreten. Alle Staatsorgane, Ge
neraldirektoren von Kombinaten, 
Direktoren von Betrieben sowie Lei
tungen der Massenorganisationen 
sind verpflichtet, die A. zu unterstüt

zen, ihnen Informationen zu geben 
und auf Anfragen, Vorschläge, Hin
weise, Kritiken zu antworten. Bei 
Nichterfüllung der Aufgaben können 
A. nach einem dafür gesetzlich fest
gelegten Verfahren abberufen wer
den. Die Aufgaben, Rechte und 
Pflichten A. in der DDR sind in der 
Verfassung und in Rechtsvorschrif
ten ausführlich geregelt.

Abgußverfahren —> Abformverfahren

Abkühlung: gerichtsmedizinische
Bezeichnung für Rückgang der Kör
pertemperatur einer Leiche durch 
Strahlung, Leitung, Verdunstung und 
Konvektion (Wärmeabgabe aus Kör
perkern) -> Leichenerscheinungen. 
Abhängig von Umgebungstempera
tur, Körpertemperatur, vom Körper
bau, von Bekleidung und Bedeckung 
sowie beeinflußt durch Luftbewe
gung, Feuchtigkeitsgehalt der Luft 
u. ä. Neben grober Abschätzung des 
Abkühlungsgrads an unbedeckten 
(an Füßen, Händen und Gesicht nach 
1 bis 2 Stunden merkbar) und be
deckten (nach 4 bis 5 Stunden merk
bar) Körperpartien kann besonders 
die rektal vor genommene Messung 
der Temperaturänderung unter Be
rücksichtigung der Außentemperatur 
Aussagen zur -> Todeszeitbestim
mung und zur Todesursache beim 
plötzlichen Kindstod (z. B. fieber
hafter Infekt vor dem Tode) ermögli
chen.

Ablaufprozeß: Ablauf verschiedenar
tiger ineinandergreifender kriminali
stischer —> Ermittlungs- und Unter
suchungshandlungen, Operationen 
oder anderer kriminalistisch und 
rechtlich relevanter Ereignisse, die 
miteinander verbunden und vonein
ander abhängig sind (z. B. der ge
samte Ablauf eines Strafprozesses 
von der —» Anzeigenaufnahme bis zur 
Entscheidung über die —> strafrecht-
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